
493 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XI. GP. 

Bericht 

des Ausschusses für soziale Verwaltung 

über die Regierungsvorlage (462 der Beila-I und S k r"i te k sowie die Frau Bundesminister 
gen): Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine für soziale Verwaltung Grete Reh 0 r. 
Sozialversicherungsgesetz abgeändert wird Die Vorlage wurde unter Berücksichtigung 
(20. Novelle zum Allgemeinen Sozialver- von Abänderungsanträgen der Abgeordneten 

sicherungsgesetz) S t 0 h sund Mo se r sowie der Abgeordneten 

Durch die Regierungsvorlage sollen Bestim
mungen des Allgemeinen Sozial versicherungs
gesetzes, deren Inhalt durch die in Aussicht ge
nommene gesetzliche Regelung über die Kranken
und Unfallversicherung der öffentlich Bedienste
ten (463 der Beilagen) berührt wird, ent
sprechend angepaßt werden. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat den 
Gesetzentwurf in seiner Sitzung vom 29. Mai 
1967 in Verhandlung gezogen. An der Debatte 
beteiligten sich außer dem Berichterstatter die 
Abgeordneten S t 0 h s, Ku I h a n e k, Müll e r, 
R eie h, Alt e n bur ger, Mo s e r, "p ans i 

Suppan 
Bel'ichterstatter 

Ku 1 h a n e kund Müll e r, die die Initiativ
anträge der Abgeordneten Kostroun und Ge-" 
nossen (45/ A) und der Abgeordneten Kulhanek 
und Genossen (49!A) in einem gemeinsamen 
Antrag zusammenfaßten, einstimmig angenom
men. 

Als Ergebnis seiner B'eratungen stellt somit 
der Ausschuß für soziale Verwaltung den An
trag, der Nationalrat wolle dem von der Bun
desregierung vorgelegten Gesetzentwurf (462 der 
Beilagen) unter Berücksichtigung der an g e
sc h los sen e n Ab ä n der u n ge n die ver
fassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, am 29. Mai 1967 

Rosa Weber 
Obmann 

.;. 
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2 493 der Beilagen 

i 
j' 

Abänderungen 
zum Gesetzentwurf in 462 der Beilagen 

1. Im Artikel I Z. 2 hat die Bezeichnung "a)" sind und ihren Lebensunterhalt überwiegend aus 
sowie der Inhalt der lit. b zu entfallen. dem Ertrag dieses Betriebes bestreiten;". 

2. Im Artikel I Z. 3 hat die lit. c zu lauten: 

,c) Im § 7 ist der Punkt am Schluß der Z. 3 
durch einen Strid1punkt zu ersetzen. Als 
Z. 4 ist anzufügen: 

,,4. in derPensionsversicherung die unkünd
baren Bediensteten der Versicherungsanstalt 
öffentlich Bediensteter." , 

3. Als neue Artikel II und III sind einzufügen; 

,Artikel n 
Das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, 

BGBL Nr. 189/1955, in der in der Einleitung 
des Artikels I bezeichneten Fassung wird abge
ändert wie folgt: 

1. Im § 4 Abs. 1 wird nach der Z. 2 eine Z. 3 
mit folgendem Wortlaut eingefügt: 

,,3. die im Betrieb der Eltern, Großeltern, 
Wahl- oder Stiefeltern ohne Entgelt regelmäßig 
beschäftigten Kinder, Enkel, Wahl- oder Stief
kinder, die das 17. Lebensjahr voHendet haben 
und keiner anderen Erwerbstätigkeit haupt
beruflich nachgehen, alle diese soweit es sich 
nici1t um eine Beschäftigung in einem' land- oder 
forstwirtschaftlichen oder gleichgestellten Betrieb 
(§ 27 Abs. 2) handelt;". 

Die bisherigen Z. 3, 4, 5 und 6 erhalten die 
Bezeichnung 4, 5, 6 und 7. 

2. § 5 Abs. 1 Z. 1 hat zu lauten: 

,,1. Der Ehegatte, die Eltern, Großeltern, 
\Vahleltern und Stiefeltern des Dienstgebers, 
ferner die Kinder, Enkel, Wahlkinder, Stief
kinder und Schwiegerkinder eines selbständigen 
Landwirtes im Sinne des § 2 Abs. 1 Z. 1 des 
Bauern-Krankerlversicherungsgesetzes, BGBl. 
Nr. 219/1965, wenn sie hauptberuflid1 in dessen 
land(forst)wirtschaftlichem Betrieb beschäftigt 

3. a)§ 8 Abs. 1 Z. 2 wird aufgehoben. 

b) § 8 Abs. 1 Z. 3 lit. b hat zu lauten: 

"b) alle selbständig Erwerbstätigen in land· 
und forstwirtschaftlichen Betrieben und 
diesen gleichgestellten Betrieben (§ 27 
Abs. 2), ferner die nachstehend bezeichne
ten Familienangehörigen eines solchen selb
ständig Erwerbstätigen, wenn sie in dessen 
land- und forstwirtschaftlichem Betrieb 
oder gleichgestellten Betrieb tätig sind: 

der Ehegatte, 
die Kinder, Enkel, Wahl-, Stief- und 

Smwiegerkinder und 
die Eltern, Großeltern, Wahl- und Stief
elt·ern;" . 

c) Im § 8 Abs. 2 lit. a ist der Ausdruck ,,§ 4 
Abs. 1 Z. 6" durch den Ausdruck ,,§ 4 Abs. 1 
Z. 7" zu ersetzen. 

4. Im § 10 Abs. 1 ist der Aus,druck "ferner 
der gemäß § 8 Abs. 1 Z.2 teilversicherten, nicht 
als Dienstnehmer be~häftigten Personen" durch 
den Ausdruck "ferner der gemäß § 4 Abs. 1 Z. 3 
pflichtversicherten, nicht als Dienstnehmer be
schäftigten Personen" zu ersetzen. 

5. Im § 35 Abs. 2 ist der Ausdruck ,,(§ 4 
Abs. 1 Z. 3 und 4)" durch den Ausdruck ,,(§ 4 
Z. 1, Z. 4 und 5)" und der Ausdruck ,,(§ 4 
Abs. 1 Z. 6)" durch den Amdruck ,,(§ 4 Abs. 1 
Z. 7)" zu ersetzen. 

6. a) Im § 36 Abs. 1 Z. 1 ist der Ausdruck 
,,(§ 4 Abs. 1 Z. 3 und 4)" durch den Ausdruck 
,,(§ 4 Abs. 1 Z. 4 und 5)" zu ersetzen. 

b) Im § 36 Abs. 3 ist der Ausdruck ,,(§ 4 
Abs. 1 Z. 6)" durch den Ausdruck ,,(§ 4 Abs. 1 
Z. 7)" zu ersetzen. 
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493 der Beilagen 

7. a) Im § 44 Abs. 1 Z. 2 ist der Ausdruck Artikel III 

3 

,,(§ 4 Abs. 1 Z. 3 und 4)" durch den Ausdruck 
,,(§ 4 Abs. 1 Z. 4 und 5)" zu ersetzen. 

b) Im § 44 Abs. 1 Z. 3 ist der Ausdruck ,,(§ 4 
Abs. 1 Z. 5)" durCh den Ausdruck ,,(§ 4 Abs. 1 
Z. 6)" zu ersetzen. 

c) Im § 44 Abs. 1 Z. 4 ist der Ausdruck ,,(§ 4 
Abs. 1 Z. 6)" durch den Ausdruck ,,(§ 4 Abs. 1 
Z. 7)" zu ersetzen. 

d) Im § 44 Abs. 4 ist der Ausdruck ,,(§ 4 
Abs. 1 Z. 3 und 4)" durch den Ausdruck ,,(§ 4 
Abs. 1 Z. 4 und 5)" zu ersetzen. 

(1) Personen, die nach Artikel II dieses Bun
desgesetzes als Pflichtversidl.erte in die Kranken
versicherung einbezogen werden und die am 
1. Juni 1967 bei einem Versimerungsunterneh
men vertragsmäßig krankenversichert sind, kön
nen den Versicherungsvertrag bis 30. Novem
ber 1967 zum Ablauf des auf die Aufkündigung 
folgenden Kalendermonates aufkündigen. Für 
einen Zeitraum nach dem Erlöschen des Ver
simerungsvertrages bereits. entrimtete Versiche
rungsbeiträge (Prämien) sind vom Versicherungs
unternehmen nimt zu erstatten. 

8. Im § 51 Abs. 1 hat der Einleitungssatz zu (2) Versicherungsunternehmen, die das Kran-
lauten: kenvers'icherungsgeschäft betreiben, können jene 

,,(1) Für vollversicherte Dienstnehmer (Lehr- Teile der versicherungstechnismen Rückstellun
linge) sowie für die gemäß § 4 Abs. 1 Z. 3 gen, diezufolge Kündigung gemäß Abs. 1 auf
pflidJtversicherten, nicht al& Dienstnehmer be- zulösen sind, S1teuerfrei auf eine Sonderrücklage 
schäftigten Personen ist, sofern im folgenden für die Umstellung des Geschäft&betricbes über
nichts anderes bestimmt wird, als allg.emeiner I tragen. Diese Rücklage ist in den folgenden Ge-
Beitrag zu leisten:" . I schäftsjahren mit einem Teilbetrag von je 

. d d ck ch I 20 v. H. gewinnerhöhend (verlustmindernd) auf-
9. 1m § 52 1st er Aus ru "na § 7 und § 8 zulösen.' 

Abs. 1 Z. 2" durch den Ausdruck "nam § 7" zu 
ersetzen. 

4. Der bisherige Artikel Il erhält die Be:z:eidl.-
10. Im § 58 Abs. 2 ist der Ausdruck ,,(§ 4 nung Artikel IV und hat zu lauten: 

Abs. 1 Z. 6)" durdI den Ausdruck ,,(§ 4 Abs. 1 
Z. 7)" zu ersetzen. "Artikel IV 

11. § 138 Abs. 2 lit. b hat zu lauten: 

"b) die gemäß § 4 Abs. 1 Z. 3 pflichtversidIer
ten, nicht als Dienstnehmer beschäftigten 
Personten sowie die gemäß § 4 Abs. 1 Z. 4 
und 5 und gemäß § 7 Z. 1 lit. e pflichtver
sidIerten, in Ausbildung stehenden Perso
nen ohne Bezüge,"~ 

Dieses Bundesgesetz tritt hinsichtlidI des A r
tikels I am 1. Juli 1967, hinsichtlich der Arti
kel II und III rückwirkend mit 1. Juni 1967 in 
Kraft." 

5. Der bisherige Artikel III erhält die Bezeich
nung Artikel V. 
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